
Ausgleich der kalten Progression bei der Bundessteuer

Nach dem letztjährigen Ausgleich der kalten Progression, wurden die Sätze dieses Jahr wieder angehoben in einigen Punkten.

Dadurch soll der Teuerung Rechenschaft. In der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichsten Änderungen im Vergleich dargestellt.

2024 2023

Berufskostenpauschalen

Maximalabzug der Fahrkosten 3’200              3’200              

Steuerfreie Grenzbeträge

Feuerwehrsold (für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Kernaufgaben) 5’300              5’200              

Gewinnspiele (aus der Teilnahme an Grossspielen gemäss Art. 24 Bst. i
bis

 DBG) 1’056’600      1’038’300      

Gewinnspiele (aus der Teilnahme an Lotterien gemäss Art. 24 Bst. j DBG) 1’100              1’000              

 - abziehbare Einsatzkosten Geldspiele Maximum 5’300              5’200              

Online-Geldspiele Maximum 26’400            26’000           

Abzug für Versicherungsprämien

für verheiratete Personen mit Beiträgen an die Säulen 2 oder 3a 3’600              3’600              

ohne Beiträgen an die Säulen 2 oder 3a 5’400              5’400              

für die übrigen Steuerpflichtigen mit Beiträgen an die Säulen 2 oder 3a 1’800              1’800              

ohne Beiträgen an die Säulen 2 oder 3a 2’700              2’700              

für jedes Kind oder unterstüzungsbedürftige Person 700                 700                 

Allgemeine Abzüge

Abzug für gemeinnützige Spenden Maximum 10’400            10’300           

Abzug für berufsorientierte Aus- und Weiterbildung Maximum 12’900            12’700           

Zweitverdienerabzug Minimum 8’500              8’300              

Maximum 13’900            13’600           

Abzug für die Kinderdrittbetreuungskosten (pro Kind) Maximum 25’500            25’000           

Sozialabzüge

Kinderabzug 6’700              6’600              

Unterstützungsabzug 6’700              6’600              

Verheiratetenabzug 2’800              2’700              

259                 255                 

Abzug vom Steuerbetrag pro Kind oder unterstützte Person (sofern im gleichen 

Haushalt wohnhaft)

Quelle: https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/fachinformationen-dbst/rundschreiben/berufskostenpauschalen-naturalbezuege-ausgleich-folgen-kalten-

progression.html


